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Liebe Fischerkollegen, 

in Zusammenarbeit mit dem Hafen Wien wurden die Parkmöglichkeiten im Revier Freudenau rechtes Ufer neu 

definiert und erweitert.  Alle Kollegen, die eine Einfahrtsgenehmigung in den Winterhafenbesitzen, können nun 

wahlweise eine der folgenden vier Parkzonen benützen.  Für die einzelnen Parkzonen gelten jeweils besondere 

Bestimmungen (siehe unten).  Die Erweiterung der Parkmöglichkeiten besteht zur Probe auf ein Jahr, also haltet 

Euch im eigenen Interesse an die Bestimmungen! 

Parkzone 1: 

- Halten und Parken nur innerhalb der gelben Markierungen! 

- Fahrzeuge müssen parallel zur Straße im Grünstreifen abgestellt werden, kein Schrägparken!   

 

Parkzone 2: 

- Halten und Parken nur innerhalb der gelben Markierungen! 

- Fahrzeuge müssen parallel zur Damm-Mauer in Richtung Praterspitz geparkt sein! 

Parkzone 3: 

- Das Parken innerhalb der gelben Markierungen (Parkzone) ist ab sofort bis auf Widerruf gestattet! 

- Fahrzeuge müssen parallel zur Damm-Mauer in Richtung Praterspitz abgestellt sein! 

- Ein Umkehren, sowohl in der Parkzone als auch am Treppelweg, ist nicht gestattet! 

- Das Umkehren ist nur am Praterspitz gestattet! 

- Parkverbot am Praterspitz, das Halten um Angelzeug auszuladen ist gestattet! 

- Die Rückfahrt ist nur am Treppelweg gestattet! 

- Fahrverbot am Damm und auf der Donaukanal-Seite! 

- In dem markierten Bereich (orange Linien) vor und nach dem Hafentor ist das Fischen verboten! 

- Die Markierungen gelten im 90 Grad Winkel zur Spundwand! 

 

Parkzone 4: 

- Halten und Parken nur innerhalb der gelben Markierungen! 

- Fahrzeuge müssen parallel zur Damm-Mauer bzw. dem Zaun abgestellt sein! 

- In dem markierten Bereich (orange Linien) vor und nach dem Hafentor ist das Fischen verboten! 

- Die Markierungen gelten im 90 Grad Winkel zur Spundwand! 

 

Allgemeine Bestimmungen: 

- Die Durchfahrtsmöglichkeit in allen Bereich ist zu gewährleisten! (keine Zelte, Betten, usw.) 

- Ein Spundwandkescher ist beim Fischen von den Spundwänden für jeden Fischer vorgeschrieben! 

- Der Angelplatz ist unbedingt sauber zu halten! 

- Bei Zuwiderhandeln folgt ausnahmslos und per sofort der Verlust der Einfahrtsgenehmigung! 

- Anweisungen von Einsatzkräften,Hafenpersonal und  den Kontrollorganen ist unbedingt Folge zu leisten! 

 

Die neue Parkordnung findet Ihr sowohl im Schaukasten bei der Vereinshütte, als auch auf unserer Homepage! 

In diesem Sinne ein kräftiges Petri Heil, 

Euer Vorstand 
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